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lager angestellt ist, gilt als ermächtigt zu Verkäufen und Empfang-

nahmen, die in einem derartigen Laden oder Waarenlager gewöhn-
lich geschehen.

§ 57. I48.] Der Handlungsbevollmächtigte hat sich bei der
Zeichnung jedes eine Prokura andeutenden Zusatzes zu enthalten;
er hat mit einem das Vollmachtsyerhältniß ausdrückenden Zusatze

zu zeichnen.

858. 153.] Der Handlungsbevollmächtigte kann ohne Zu-
stimmung des Inhabers des Handelsgeschäfts seine Handlungsvoll-
macht auf einen Anderen nicht übertragen.

Sechster Abschnitt. Handlungsgehülfen und Handlungs-
lehrlinge.!

§ 59. 157.] Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kauf-
männischer Dienste: gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehürfe),
.

1 AG 6./7. O4 betr. die Kaufmannsgerichte (Anhang XXV).

2 BBE 612 (Abs. 1). Eine Vergütung gilt als stillschweigend verein-
bart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung

zu erwarten ist.

613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel

vin Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht
übertragbar.

615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in
Verzug, so kann der Verpflichtete für die in Folge des Verzugs nicht geleisteten

ienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet
zu sein. Er muß sich jedoch den Werth desjenigen anrechnen lassen, was er

im Folge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige

erwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

z 624. Ist das Dienstverhältniß für die Lebenszeit einer Person oder für
angere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflichteten

- dem Ablaufe von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
cträgt sechs Monate.

625. Wird das Dienstverhältniß nach dem Ablaufe der Dienstzeit von

em Verpflichteten mit Wissen des anderen Theiles fortgesetzt, so gilt es als auf
unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Theil unverzüglich widerspricht.

629. Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der

lenstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Auf-
uchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.

189 GO 154 Abs. 1. Die Bestimmungen der §§ 105 bis 133e, 139 bis
5 m finden auf Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken, die Bestimmungen

er §§ 105, 106 bis 119b sowie, vorbehaltlich des § 139g Abs. 1 und der

3. 139h, 1391, 139m, die Bestimmungen der §8§ 120a bis 133e auf Ge-
ülfen und Lehrlinge in Handelsgeschäften keine Anwendung.

105b Abs. 2. Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 5
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hat, soweit nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den
Umfang seiner Dienstleistungen oder über die ihm zukommende Ver—

—

am ersten Weihnachts-, Öster= und Pfingsttage überhaupt nicht, im Uebrigen
an Sonn= und Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunal-

verbandes (8 142) kann diese Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige des
Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt werden.
Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für einzelne Sonn= und
Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr er-

forderlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden,

während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, bis auf zehn Stunden zu-
lassen. Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf,
werden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten

Zeit, sofern die Beschäftigungszeit durch statutarische Bestimmung eingeschränkt
worden ist, durch letztere, im Uebrigen von der Polizeibehörde festgestellt. Die

Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden er-
folgen. Vgl. auch 105c.

139. In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden Schreib-
stuben (Komtore) und Lagerräumen ist den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens zehn Stunden zu gewähren.

In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung mehr als
zwanzigtausend Einwohner haben, muß die Ruhezeit in offenen Verkaufsstellen,
in denen zwei oder mehr Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt werden, für diese
mindestens elf Stunden betragen; für kleinere Ortschaften kann diese Ruhezeit
durch Ortsstatut vorgeschrieben werden.

Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern
eine angemessene Mittagspause gewährt werden. Für Gehülfen, Lehrlinge
und Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des die Verkaufsstelle ent-

haltenden Gebäudes einnehmen, muß diese Pause mindestens ein und eine halbe
Stunde betragen.

1394. Die Bestimmungen des § 139c finden keine Anwendung.
1. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von Waaren unver-

züglich vorgenommen werden müssen, "

2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur sowie bei
Neueinrichtungen und Umzügen,

3. außerdem an jährlich höchstens dreißig von der Ortspolizeibehörde

allgemein oder für einzelne Geschäftszweige zu bestimmenden Tagen.
§ 139e. Von neun Uhr Abends bis fünf Uhr Morgens müssen offene

Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim
Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

Ueber neun Uhr Abends dürfen Verkaufsstellen für den geschäftlichen
Verkehr geöffnet sein

1. für unvorhergesehene Nothfälle,
2. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde zu bestimmenden

Tagen, jedoch bis spätestens zehn Uhr Abends,
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gütung getroffen sind, die dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste
zu leisten sowie die dem Ortsgebrauch entsprechende Vergütung zu

3. nach näherer Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde in Städten,
welche nach der jeweilig letzten Volkszählung weniger als zweitausend
Einwohner haben, sowie in ländlichen Gemeinden, sofern in denselben
der Geschäftsverkehr sich vornehmlich auf einzelne Tage der Woche oder
auf einzelne Stunden des Tages beschränkt.

Die Bestimmungen der §§ 139c und 139d werden durch die vorstehenden

Bestimmungen nicht berührt.
Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen sein müssen, ist

das Feilbieten von Waaren auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an

anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu Haus
im stehenden Gewerbebetriebe (§ 42b Abs. 1 Ziffer 1) sowie im Gewerbe-
betriebe im Umherziehen (8 55 Abs. 1 Ziffer 1) verboten. Ausnahmen können

von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Die Bestimmung des 8 55a
Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

139ff. Auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der betheiligten
Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder mehrere örtlich unmittelbar

zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung der höheren Verwaltungs-
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle oder einzelne Geschäfts-

zweige angeordnet werden, daß die offenen Verkaufsstellen während bestimmter
Zeiträume oder während des ganzen Jahres auch in der Zeit zwischen acht

und neun Uhr Abends und zwischen fünf und sieben Uhr Morgens für den

geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestimmungen der §8 1390
und 139d werden hierdurch nicht berührt.

Auf Antrag von mindestens einem Drittel der betheiligten Geschäfts-
inhaber hat die höhere Verwaltungsbehörde die betheiligten Geschäftsinhaber

urch ortsübliche Bekanntmachung oder besondere Mittheilung zu einer
eußerung für oder gegen die Einführung des Ladenschlusses im Sinne des

vorstehenden Absatzes aufzufordern. Erklären sich zwei Drittel der Abstim-
menden für die Einführung, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die ent-

sprechende Anordnung treffen.
Der Bundesrath ist befugt, Bestimmungen darüber zu erlassen, in welchem

Verfahren die erforderliche Zahl von Geschäftsinhabern festzustellen ist. (Bek.
25./1. 02, R#Bl 389.

Beährend der Zeit, wo Verkaufsstellen auf Grund des Abs. 1 geschlossen
sein müssen, ist der Verkauf von Waaren der in diesen Verkaufsstellen ge-
führten Art sowie das Feilbieten von solchen Waaren auf öffentlichen Wegen,

Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige
Bestellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbebetriebe (§ 42b Abs. 1

Siffer 1) sowie im Gewerbebetrieb im Umherziehen (8 55 Abs. 1 Ziffer 1)

verboten. Ausnahmen können von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden.
Die Bestimmung des § 55a Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

1398. Die Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für
einzelne offene Verkaufsstellen diejenigen Maßnahmen anzuordnen, welche

5 *
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zur Durchführung der im § 62 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs enthaltenen

Grundsätze in Ansehung der Einrichtung und Unterhaltung der Geschäftsräume
und der für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Geräthschaften
sowie in Ansehung der Regelung des Geschäftsbetriebs erforderlich und nach

der Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen.
Die Bestimmungen im § 1204 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende An-

wendung.
139h. Durch Beschluß des Bundesraths können Vorschriften darüber

erlassen werden, welchen Anforderungen die Laden-, Arbeits= und Lagerräume
und deren Einrichtung sowie die Maschinen und Geräthschaften zum Zwecke

der Durchführung der im § 62 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs enthaltenen

Grundsätze zu genügen haben. Die Bestimmung im § 120e Abst. 4 findet

Anwendung.

Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung von Sitzgelegenheit für
Angestellte in offenen Verkaufsstellen. Vom 28. November 1900.

(RGBl 1033.)
Auf Grund von § 139h Abs. 1 der Gewerbeordnung hat der Bundes-

rath über die Einrichtung von Sitzgelegenheit für Angestellte in offenen Ver-

kaufsstellen folgende Bestimmungen erlassen:
1. In denjenigen Räumen der offenen Verkaufsstellen, in welchen die

Kundschaft bedient wird, sowie in den zu solchen Verkaufsstellen

gehörenden Schreibstuben (Komtoren) muß für die daselbst beschäf-
tigten Gehülfen und Lehrlinge eine nach der Zahl dieser Personen
ausreichende geeignete Sitzgelegenheit vorhanden sein. Für die mit
der Bedienung der Kundschaft beschäftigten Personen muß die Sitz-

gelegenheit so eingerichtet sein, daß sie auch während kürzerer Arbeits-
unterbrechungen benutzt werden kann.

Die Benutzung der Sitzgelegenheit muß den bezeichneten Per-

sonen während der Zeit, in welcher sie durch ihre Beschäftigung
nicht daran gehindert sind, gestattet werden.

2. Unberührt bleibt die Befugniß der zuständigen Behörden im Wege

der Verfügung für einzelne offene Verkaufsstellen (§ 1398 der Ge-
werbeordnung) oder durch allgemeine Anordnung für die offenen
Verkaufsstellen ihres Bezirkes (§ 139h Abs. 2 a. a. O.) zu bestim-

men, welchen besonderen Anforderungen die Sitzgelegenheit in Rück-

sicht auf die Zahl der Personen, für welche sie bestimmt ist, sowie
hinsichtlich ihrer Lage und Beschaffenheit genügen muß.

3. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. April 1901 in

Kraft.

Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesraths nicht erlassen
sind, können sie durch Anordnung der im § 120e Abs. 2 bezeichneten Be-
hörden erlassen werden.

139i. Die durch 8 76 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie durch
§ 120 Abs. 1 begründete Verpflichtung des Geschäftsinhabers findet an Orten,
wo eine vom Staate oder der Gemeindebehörde anerkannte Fachschule besteht,

hinsichtlich des Besuchs dieser Schule entsprechende Anwendung.
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Der Geschäftsinhaber hat die Gehülfen und Lehrlinge unter achtzehn
Jahren zum Besuche der Fortbildungs= und Fachschule anzuhalten und den

Schulbesuch zu überwachen.
139k. Für jede offene Verkaufsstelle, in welcher in der Regel

mindestens zwanzig Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt werden, ist innerhalb
vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes oder nach der Eröffnung des
Betriebs eine Arbeitsordnung zu erlassen.

Auf die Arbeitsordnung finden die Vorschriften der §8 134a, 134b
Abs. 1 Ziffer 1 bis 4, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, des § 1346 Abs. 1, Abf. 2

Satz2und3,des8134dAbs.1undder88134e,1347entsprechendeAnwendung.
Andere als die in der Arbeitsordnung oder in den §88 71 und 72 des

Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Gründe der Entlassung und des Austritts aus

der Arbeit dürfen im Arbeitsvertrage nicht vereinbart werden.

Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzeichniß einzutragen, welches
den Namen des Bestraften, den Tag der Bestrafung sowie den Grund und

die Höhe der Strafe ergeben und auf Erfordern der Ortspolizeibehörde jederzeit
zur Einsicht vorgelegt werden muß.

Auf Arbeitsordnungen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er—
lassen worden sind, finden die Bestimmungen der 88 134a, 134b Abs. 1
Ziffer 1 bis 4, Abs. 3 Satz 1, des 8 1346 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 8,

des § 134e Abs. 2 und des 8 134f entsprechende Anwendung. Dieselben
ind binnen vier Wochen der unteren Verwaltungsbehörde in zwei Aus—

fertigungen einzureichen. Auf spätere Abänderungen dieser Arbeitsordnungen
und auf die seit dem 1. Oktober 1899 erstmalig erlassenen Arbeitsordnungen
finden der 8 134d Abs. 1 und der 8 1346 Abf. 1 euntsprechende Anwendung.

s 1391. Auf das Halten von Lehrlingen in offenen Verkaufsstellen
sowie in anderen Betrieben des Handelsgewerbes findet die Bestimmung des

d 128 Anwendung.

139m. Die Bestimmungen der §8 139c bis 139i finden auf den
eschäftsbetrieb der Konsum= und anderer Vereine entsprechende Anwendung.

6n Bek. d. Bundesraths betr. die Beschäftigung v. Gehülfen und Lehr-
ingen in Gast= u. Schankwirthschaften 23./1. 02 (RGl 33).

KO 61 l54]1. Die Konkursforderungen werden nach folgender Rang-
ordnung, bei gleichem Range nach Verhältniß ihrer Beträge, berichtigt:

1. die für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens oder dem

Ableben des Gemeinschuldners rückständigen Forderungen an Lohn,

Kostgeld oder anderen Dienstbezügen der Personen, welche sich dem

Gemeinschuldner für dessen Haushalt, Wirthschaftsbetrieb oder Erwerbs-
geschäft zur Leistung von Diensten verdungen hatten.

G 15./6. 83, 2 (RGBl 73). Durch statutarische Bestimmung einer

Bemeinde für ihren Bezirk, oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen
czirk oder Theile desselben, kann die Anwendung der Vorschriften des § 1

. Usdehnung des Versicherungszwangs) erstreckt werden 2. auf Hand-
ungsgehülfen und -Lehrlinge, Gehülfen und Lehrlinge in den Apotheken.

Invalidenversicherungsgesetz 19./7. 99, 1 (RBl 463). Nach Maß=
gabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom vollendeten sechs-
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beanspruchen. In Ermangelung eines Ortsgebrauchs gelten die den
Umständen nach angemessenen Leistungen als vereinbart.

§ 60. 159, 56 Abs. 1 u. 2.] Der Handlungsgehülfe darf ohne

Einwilligung des Prinzipals weder ein Handelsgewerbe betreiben

noch in dem Handelszweige des Prinzipals für eigene oder fremde

Rechnung Geschäfte machen.
Die Einwilligung zum Betrieb eines Handelsgewerbes gilt als

ertheilt, wenn dem Prinzipal bei der Anstellung des Gehülfen be-
kannt ist, daß er das Gewerbe betreibt, und der Prinzipal die Auf-

gabe des Betriebs nicht ausdrücklich vereinbart.

§ 61. 159, 56 Abs. 3.] Verletzt der Handlungsgehülfe die ihm
nach § 60 obliegende Verpflichtung, so kann der Prinzipal Schadens-
ersatz? fordern; er kann statt dessen verlangen, daß der Handlungs-

zehnten Lebensjahre ab versichert: 2.. Handlungsgehülfen und ehr-

linge (ausschließlich der in Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge),
...sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger Jahresarbeits-
verdienst aber zweitausend Mark nicht übersteigt.

Vereinszollgesetz 1./7. 69, 153 (BGBl 317). 1) Handels= und Gewerbe-
treibende haben für ihre Diener, Lehrlinge, Markthelfer, Gewerbsgehülfen, Ehe-
gatten, Kinder, Gesinde, und die sonst in ihrem Dienste oder Tagelohn stehenden
oder sich gewöhnlich bei der Familie aufhaltenden Personen, 2) Eisenbahnver-
waltungen und Dampfschifffahrtsgesellschaften für ihre Angestellten und Be-
vollmächtigten, 3) andere nicht zur handel- und gewerbetreibenden Klasse ge-
hörenden Personen aber nur für ihre Ehegatten und Kinder rücksichtlich der-

Geldbußen, Zollgefälle und Prozeßkosten zu haften, in welcher die solchergestalt
zu vertretenden Personen wegen Verletzung der zollgesetzlichen oder Zollver-

waltungs-Vorschriften verurtheilt worden sind, die sie bei Ausführung der ihnen
von den subsidiarisch Verhafteten übertragenen oder ein für allemal überlassenen

Handels-, Gewerbs= und anderen Verrichtungen zu beobachten hatten.
Der Zollverwaltung bleibt in dem Falle, wenn die Geldbuße von dem

Angeschuldigten nicht beigetrieben werden kann, vorbehalten, die Geldbuße von

dem subsidiarisch Verhafteten einzuziehen, oder statt dessen und mit Verzichtung
hierauf die im Unvermögensfalle an die Stelle der Geldbuße tretende Freiheits-

strafe sogleich an dem Angeschuldigten vollstrecken zu lassen.

Weisen indessen die unter 1 und 3 bezeichneten subsidiarisch Verhafteten

nach, daß das Zollvergehen ohne ihr Wissen verübt worden, so haftensie nur
für die Zollgefälle.

1 BG 518. Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenk-

weise versprochen wird, ist die gerichtliche oder notarielle Beurkundung des
Versprechens erforderlich.

Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen
Leistung geheilt.

2 BGB 252. Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen

Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen
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gehülfe die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rech-
nung des Prinzipals eingegangen gelten lasse und die aus Geschäften
für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgebe oder seinen
Anspruch auf die Vergütung abtrete.

Die Ansprüche verjähren in drei Monaten von dem Zeitpunkt

an, in welchem der Prinzipal Kenntniß von dem Abschlusse des

Geschäfts erlangt; sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntniß
in fünf Jahren von dem Abschlusse des Geschäfts an.

 8§862. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume und
die für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Geräth-
schaften so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb
und die Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungsgehülfe gegen
eine Gefährdung seiner Gesundheit, soweit die Natur des Betriebs
es gestattet, geschützt und die Aufrechterhaltung der guten Sitten

und des Anstandes gesichert ist.

Ist der Handlungsgehülfe in die häusliche Gemeinschaft auf-
genommen, so hat der Prinzipal in Ansehung des Wohn= und
Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits= und Erholungszeit
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit
Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des

Handlungsgehülfen erforderlich sind.
Erfüllt der Prinzipal die ihm in Ansehung des Lebens und

der Gesundheit des Handlungsgehülfen obliegenden Verpflichtungen
nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatze die für
unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846
des Bürgerlichen Gesetzbuchs! entsprechende Anwendung.

Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach

en getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet
werden konnte. Z

1 BGB 842. Die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen einer

gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung erstreckt sich auf die Nach-
theile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Ver-

letzten herbeiführt.
843. Wird in Folge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit

die Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine

ermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten durch Entrichtung
einer Geldrente Schadensersatz zu leisten.

Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in
welcher Art und für welchen Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten
dat, bestimmt sich nach den Umständen.

Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.



—

72 HGB Buch I. Handelsstand. Abschn. VI. § 63—65.
——

Die dem Prinzipal hiernach obliegenden Verpflichtungen können

nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Anderer dem

Verletzten Unterhalt zu gewähren hat.
844. Im Falle der Tädtung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der

Beerdigung demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung obliegt, diese
Kosten zu tragen.

Stand der Getödtete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem

Verhältnisse, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhalts-
pflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten in

Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatz-
pflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadens-
ersatz zu leisten, als der Getödtete während der muthmaßlichen Dauer seines

Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; die
Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. Die
Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung er-

zeugt, aber noch nicht geboren war.
845. Im Falle der Tödtung, der Verletzung des Körpers oder der

Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung hat der Ersatzpflichtige,
wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten in

dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die ent-

gehenden Dienste durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten. Die
Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden mtsprechende Anwendung.

846. Hat in den Fällen der §8 844, 845 bei der Entstehung des

Schadens, den der Dritte erleidet, ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt,

so finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des § 254 Anwendung.

B# 254. Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden

des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatze
sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, ins-

besondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen

oder dem anderen Theile verursacht worden ist.

Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten

darauf beschränkt, daß er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr
eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der
Schuldner weder kannte noch kennen mußte, oder daß er unterlassen

hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des 8 278

278. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Ver-
treters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlich-

keit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden.

Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine Anwendung.
findet entsprechende Anwendung.

831. Wer einen Anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des

Schadens verpflichtet, den der Andere in Ausführung der Verrichtung einem

Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Ge-

schäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen
oder Geräthschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten
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§ 63. (60.]1 Wird der Handlungsgehülfe durch unverschul-
detes Unglück an der Leistung der Dienste verhindert, so behält
er seinen Anspruch auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über die
Dauer von sechs Wochen hinaus.

Der Handlungsgehülfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag an-
rechnen zu lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer
Kranken= oder Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung,
welche dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig.

§ 64. Die Zahlung des dem Handlungsgehülfen zukommenden
Gehalts hat am Schlusse jedes Monats zu erfolgen. Eine Ver-

einbarung, nach der die Zahlung des Gehalts später erfolgen soll,
ist nichtig.

 8§ 65. Ist bedungen, daß der Handlungsgehülfe für Geschäfte,
ie von ihm geschlossen oder vermittelt werden, Provision erhalten

solle, so finden die für die Handlungsagenten geltenden Vorschriften

des§88 und des § 91 Satz 1 Anwendung.

hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt

entstanden sein würde.

Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäfts-
herrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch

ertrag übernimmt.
 1 BG#B 616. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf

die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnißmäßig nicht er-

bbliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Ver-
ulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muß sich jedoch den Betrag

anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

617. Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbs-
thätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt,

* Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienst-
erechtigte im Falle der Erkrankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche
ehandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die Been—

hung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung
don dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
worden ist. Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme

es Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden.Die Kosten können
auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet werden.

lund das Dienstverhältniß wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten
ach 8 626 (HGB §§ 70—72) gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte

eendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht.

9 Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die
Serpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine
mrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.
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§ 66. l61 Abs. 1.]/1 Das Dienstverhaltniß zwischen dem Prin-
zipal und dem Handlungsgehülfen kann, wenn es fur unbestimmte

Zeit eingegangen ist, von jedem Theile für den Schluß eines
Kalendervierrelrahrs unter Einhaltung einer Kündigungsfrisr von

sechs Wochen gekündigt werden.
§ 67. Wird durch Vertrag eine kürzere oder längere Kün-

digunsfrist bedungen, so muß sie für beide Theile gleich sein; sie
darf nicht weniger als einen Monat betragen.

Die Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalendermonats

zugelassen werden.

Die Vorschriften des Absatz 1 finden auch in dem Falle An-
wendung, wenn das Dienstverhältniß für bestimmte Zeit mit der

Vereinbarung eingegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor

dem Ablaufe der Vertragszeit erfolgten Kündigung als verlängert

gelten soll.
Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig.

§ 68. Die Vorschriften des § 67 finden keine Anwendung,

wenn der Handlungsgehülfe einen Gehalt von mindestens fünftausend

Mark für das Jahr bezieht.
Sic bleiben serner außer Anwendung, wenn der Handlungs-

gehülfe für eine außereuropäische Handelsniederlassung angenommen
ist und nach dem Vertrage der Prinzipal für den Fall, daß er das

Dienstverhältniß kündigt, die Kosten der Rückreise des Handlungs-
gehülfen zu tragen hat.

§ 69. Wird ein Handlungsgehülfe nur zu vorübergehender Aus-

hülfe angenommen, so finden die Vorschriften des §5 67 keine An-

wendung, es sei denn, daß das Dienstverhältniß über die Zeit von

drei Monaten hinaus fortgesetzt wird. Die Kündigungsfrist muß

jedoch auch in einem solchen Falle für beide Theile gleich sein.

§ 70. I62 Abs. 1.] Das Dienstverhältniß kann von jedem
Theile ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.“

——

1KO 22 119]. Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetriebe oder Er-

werbsgeschäfte des Gemeinschuldners angetretenes Dienstverhältniß kann (im
Falle der Konkurseröffnung) von jedem Theile gekündigt werden. Die Kün-

digungsfrist ist, falls nicht eine kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche.
Kündigt der Verwalter, so ist der andere Theil berechtigt, Ersatz des

ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens
zu verlangen.

2 BGB# 625 Abs. 1. Wird nach dem Beginne der Dienstleistung das Dienst-

verhältniß auf Grund des 8 626 [— HGB 570, 1) oder des § 627 gekündigt
so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Theil
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Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des
anderen Theiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die
Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 71. [63.] Als ein wichtiger Grund, der den Handlungs-
gehülfen zur Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigt, ist es, sofern nicht besondere Umstände eine andere Be-

urtheilung rechtfertigen, namentlich anzusehen:
1. wenn der Handlungsgehülfe zur Fortsetzung seiner Dienste un-

fähig wird;
2. wenn der Prinzipal den Gehalt oder den gebührenden Unter-

halt nicht gewährt;
3. wenn der Prinzipal den ihm nach 8 62 obliegenden Verpflich-

tungen nachzukommen verweigert;
4. wenn sich der Prinzipal Thätlichkeiten, erhebliche Ehrverletzungen

oder unsittliche Zumuthungen gegen den Handlungsgehülfen zu

Schulden kommen läßt oder es verweigert, den Handlungs-

gehülfen gegen solche Handlungen eines anderen Angestellten
oder eines Familienangehörigen des Prinzipals zu schützen.

§ 72. L64.] Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur
ündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist

es, sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurtheilung recht-

lertigen, namentlich anzusehen:
der Vergütung verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten

es anderen Theiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein ver-

tragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Theiles, so steht ihm ein

Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen
im Folge der Kündigung für den anderen Theil kein Interesse haben. Ist die

vergütung für eine spätere Zeit im Voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete
sie nach Maßgabe des § 347

347. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschlechterung,
Unterganges oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Un-

möglichkeit der Herausgabe bestimmt sich im Falle des Rücktrittes von

dem Empfange der Leistung an nach den Vorschriften, welche für das

Verhältniß zwischen dem Eigenthümer und dem Besitzer von dem Ein-

tritte der Rechtshängigkeit des Eigenthumsanspruchs an gelten. Das

Gleiche gilt von dem Anspruch auf Herausgabe oder Vergütung von
Nutzungen und von dem Anspruch auf Ersatz von Verwendungen.

Eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.
oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu

vertreten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
ertigten Bereicherung zurückerstatten..
— —

1BGB gg812 -822.
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1. wenn der Handlungsgehülfe im Dienste untreu ist oder das

Vertrauen mißbraucht oder die ihm nach § 60 obliegende Ver-

pflichtung verletzt;
2. wenn er seinen Dienst während einer den Umständen nach er-

heblichen Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich weigert,
seinen Dienstverpflichtungen nachzukommen;

3. wenn er durch anhaltende Krankheit, durch eine längere Frei-
heitsstrafe oder Abwesenheit oder durch eine die Zeit von acht

Wochen übersteigende militärische Dienstleistung an der Verrich-
tung seiner Dienste verhindert wird;

4. wenn er sich Thätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen

den Prinzipal oder dessen Vertreter zu Schulden kommen läßt.
Erfolgt die Kündigung, weil der Handlungsgehülfe durch un-

verschuldetes Unglück längere Zeit an der Verrichtung seiner Dienste
verhindert ist, so wird dadurch der im § 63 bezeichnete Anspruch
des Gehülfen nicht berührt.

8 73. Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der Hand-
lungsgehülfe ein schriftliches Zeugniß über die Art und Dauer der

Beschäftigung fordern. Das Zeugniß ist auf Verlangen des Hand-
lungsgehülfen auch auf die Führung und Leistungen auszudehnen.

Auf Antrag des Handlungsgehülfen hat die Ortspolizeibehörde
das Zeugniß kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.

§ 74.1 Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem

Handlungsgehülfen, durch welche dieser für die Zeit nach der Be-
endigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Thätigkeit
beschränkt wird, ist für den Handlungsgehülfen nur insoweit ver-

bindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht
die Grenzen überschreitet, durch welche eine unbillige Erschwerung
des Fortkommens des Handlungsgehülfen ausgeschlossen wird.

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr
als drei Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an er-

streckt werden.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungsgehülfe zur
Zeit des Abschlusses minderjährig ist.

§ 75. Giebt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten
dem Handlungsgehülfen Grund, das Dienstverhältniß gemüß den
Vorschriften der §§ 70, 71 aufzulösen, so kann er aus einer Ver-

einbarung der im 8 74 bezeichneten Art Ansprüche nicht geltend
machen. Das Gleiche gilt, wenn der Prinzipal das Dienstverhältniß
kündigt, es sei denn, daß für die Kündigung ein erheblicher Anlaß

1GO8 133f. Siehe EG z. HGB Art. 9, II (oben S. 11).
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vorliegt, den er nicht verschuldet hat, oder daß während der Dauer
der Beschränkung dem Handlungsgehülfen das zuletzt von ihm be-

zogene Gehalt fortbezahlt wird.
Hat der Handlungsgehülfe für den Fall, daß er die in der

ereinbarung übernommene Verfpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe
versprochen, so kann der Prinzipal nur die verwirkte Strafe ver-

langen; der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines weiteren
Schadens ist ausgeschlossen. Die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchsr über die Herabsetzung einer unverhältnißmäßig hohen Ver-

tragsstrafe bleiben unberührt. .

Vereinbarungen, welche diesen Vorschriften zuwiderlaufen, sind
nichtig.
8 7. l57, 59, 60.] Die Vorschriften der 88 60 bis 63, 74, 75

finden auch auf Handlungslehrlinge Anwendung.
Der Lehrherr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Lehr-

ling in den bei dem Betriebe des Geschäfts vorkommenden kauf-

männischen Arbeiten unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des

ehrlings entweder selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich
azu bestimmten Vertreter zu leiten. Die Unterweisung hat in der

durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Reihenfolge und Aus-
dehnung zu geschehen.

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung
orderliche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen
enstleistungen nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche

es Gottesdienstes an Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit
und Gelegenheit zu gewähren. Er hat den Lehrling zur Arbeit-
amkeit und zu guten Sitten anzuhalten. .

In Betreff der Verpflichtung des Lehrherrn, dem Lehrlinge die
-zum Besuch einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren,
bewendet es bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung.
.

t 1 BG#B 343 Abs. 1. Ist eine verwirkte Strafe unverhältnißmäßig hoch, so
aäunn sie auf Antrag des Schuldners durch Urtheil auf den angemessenen Be-

rag herabgesetzt werden. Bei der Beurtheilung der Angemessenheit ist jedes
trrcchtigte Interesse des Gläubigers, nicht blos das Vermögensinteresse, in Be-
racht zu ziehen. Nach der Entrichtung der Strafe ist die Herabsetzung aus-

geschlossen.
g 345. Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der Strafe, weil er seine

erbindlichkeit erfüllt habe, so hat er die Erfüllung zu beweisen, sofern nicht
ie geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht.

beit 2 GO 120. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, ihren Ar-
4 ern unter achtzehn Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom
d aate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu

*. erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu ge-

erf
Di
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8 77. [61, 62 -64 Abs. 2.] Die Dauer der Lehrzeit bestimmt

sich nach dem Lehrvertrag, in Ermangelung vertragsmäßiger Fest-
setzung nach den örtlichen Verordnungen oder dem Ortsgebrauche.

Das Lehrverhältniß kann, sofern nicht eine längere Probezeit
vereinbart ist, während des ersten Monats nach dem Beginne der

Lehrzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
Eine Vereinbarung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate

betragen soll, ist nichtig.
Nach dem Ablaufe der Probezeit finden auf die Kündigung des

Lehrverhältnisses die Vorschriften der 8§ 70 bis 72 Anwendung.

Als ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Lehrling ist es

insbesondere auch anzusehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen
gegen den Lehrling in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Aus-

bildung gefährdenden Weise vernachlässigt.
Im Falle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhältniß

innerhalb eines Monats ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ge-
kündigt werden.

8§ 78. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings, oder,

sofern dieser volljährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schrift-
liche Erklärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Ge-
werbe oder zu einem anderen Beruf übergehen werde, so endigt, wenn

nicht der Lehrling früher entlassen wird, das Lehrverhältniß nach
dem Ablauf eines Monats.

——

währen. Am Sonntage darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unter-

richtsstunden so gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den
Hauptgottesdienst oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörde für sie

eingerichteten besonderen Gottesdienst ihrer Konfession zu besuchen
Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommu-

nalverbandes (§ 142) kann für männliche Arbeiter unter achtzehn Jahren

sowie für weibliche Handlungsgehülfen und Lehrlinge unter achtzehn Jahren die

Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit diese Verpflichtung
nicht landesgesetzlich besteht, begründet werden. Auf demselben Wege können
die zur Durchführung dieser Verpflichtung erforderlichen Bestimmungen ge-

troffen werden. Insbesondere können durch statutarische Bestimmung die zur
Sicherung eines regelmäßigen Schulbesuches den Schulpflichtigen, sowie deren

Eltern, Vormündern und Arbeitgebern obliegenden Verpflichtungen bestimmt
und diejenigen Vorschriften erlassen werden, durch welche die Ordnung in der
Fortbildungsschule und ein gebührliches Verhalten der Schüler gesichert wird.

Von der durch statutarische Bestimmung begründeten Verpflichtung zum Be-

suche einer Fortbildungsschule sind diejenigen befreit, welche eine Innungs-
oder andere Fortbildungs= oder Fachschule besuchen, sofern der Unterricht dieser

Schule von der höheren Verwaltungsbehörde als ein ausreichender Ersatz des
Fortbildungsschulunterrichts anerkannt wird.
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Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem
Ablaufe von neun Monaten nach Beendigung des Lehrverhältnisses
in ein anderes Geschäft als Handlungslehrling oder als Handlungs-

gehülfe ein, so ist er dem Lehrherrn zum Ersatz des diesem durch
die Beendigung des Lehrverhältnisses entstandenen Schadens ver-

pflichtet. Mit ihm haftet als Gesammtschuldner der neue Lehrherr

oder Prinzipal, sofern er von dem Sachverhalte Kenntniß hatte.

§ 79. Ansprüche wegen unbefugten Austritts aus der Lehre
kann der Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn
der Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist. .

§ 80. Bei der Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehr-

herr dem Lehrling ein schriftliches Zeugniß über die Dauer der Lehr-
zeit und die während dieser erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
owie über sein Betragen auszustellen.

Auf Antrag des Lehrlings hat die Ortspolizeibehörde das Zeug-
niß kosten= und stempelfrei zu beglaubigen.

881. Personen, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren-
rechte sind, dürfen Handlungslehrlinge weder halten noch sich mit

er Anleitung von Handlungslehrlingen befassen. Der Lehrherr

arf solche Personen zur Anleitung von Handlungslehrlingen nicht
verwenden.

Die Entlassung von Handlungslehrlingen, welche diesem Ver-
bote zuwider beschäftigt werden, kann von der Polizeibehörde er-
äwungen werden.

§ 82. Wer die ihm nach § 62 Absatz 1, 2 oder nach 8 76

I-sat 2, 3 dem Lehrlinge gegenüber obliegenden Pflichten in einer
essen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden Weise

berletzt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vor-
schrift des 881 Handlungslehrlinge hält, ausbildet oder ausbilden läßt.

8 83. (s#65.|] Hinsichtlich der Personen, welche in dem Betrieb
eines Handelsgewerbes andere als kaufmännische Dienste leisten, be-

wendet es bei den für das Arbeitsverhältniß dieser Personen geltenden
Vorschriften.1 ·

SiebenterAbfchnitLHandlttngsagcntcn.2
8 84. Wer, ohne als Handlungsgehülfe angestellt zu sein, ständig

Zmitbetraut ist, für das Handelsgewerbe eines Anderen Geschäfte
1 B6 611 bis 630, 278. 831.

Au 2 BGB 6665. Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des
ftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß

r Auftraggeber bei Kenntniß der Sachlage die Abweichungbilligen würde.
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